
Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug
aus der

7. Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Aumühle 
vom 05.12.2017

TOP 7 Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Gemeinde 
Aumühle

Frau Selent aus dem Amt Hohe Elbgeest erläutert die vorliegenden Unterlagen.

Empfehlung:

Der Finanzausschuss nimmt die zur Sitzung vorgelegte Gebührenkalkulation (Anlage 4) zustim-
mend zur Kenntnis.

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung mehrstimmig, die Gebührensatzung 
für die Straßenreinigung in der Gemeinde Aumühle ab dem 01.01.2018 in der vorliegenden 
Fassung zu erlassen.


